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Jahresabschluss der Gemeindewerke Niedernhausen zum 31.12.2024;  
hier: Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfassung zur 
Ergebnisverwendung bzw. Verlustbehandlung sowie Entlastung der Betriebsleitung 

 

 

 
 
Betriebskommission 

 
am 11.11.2025 

BK/034/2021-2026 
 
Frau Ellen Dickel, Prüfungsleiterin PRC Treuhand & Revision GmbH Fulda (als bestellter 
Abschlussprüfer) erläutert die Eckpunkte des geprüften Jahresabschlusses der 
Gemeindewerke Niedernhausen zum 31.12.2024, der mit einem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk abschließt. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: 
 
1. Die Ergebnisse der handelsrechtlichen Jahresergebnisse der Gemeindewerke 
Niedernhausen werden für das Wirtschaftsjahr 2024 für die beiden Teilbetriebe wie folgt 
festgestellt: 
 

a) Wasserversorgung  -52.863,78 € (Verlust) 
b) Abwasserbeseitigung 66.545,65 € (Gewinn) 

 
2. Die Verwendung/Behandlung der handelsrechtlichen Jahresergebnisse 2024 wird in den 
Teilbetrieben wie folgt vorgenommen: 

  
a) Wasserversorgung 
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage   52.863,78 € 
 b) Abwasserbeseitigung 
Einstellung in die Allgemeine Rücklage   66.545,65 € 

 
3. Die gebührenrechtlichen Ergebnisse (nach KAG-Nachkalkulation) werden zum 



31.12.2024 wie folgt festgestellt: 
 
 a) Wasserversorgung 
 kumulierter KAG-Ergebnisvortrag zum 31.12.2023:    -65.655,65 €  (Unterdeckung) 
 KAG-Jahresergebnis 2024:                                          -76.813,26 €  (Unterdeckung) 
 kumulierter KAG-Ergebnisvortrag zum 31.12.2024:  -142.468,91 € (Unterdeckung) 
 
 b) Abwasserbeseitigung 
 kumulierter KAG-Ergebnisvortrag zum 31.12.2023:   398.866,54 €  (Überdeckung) 
 KAG-Jahresergebnis 2024:                                        -132.816,34 € (Unterdeckung) 
 kumulierter KAG-Ergebnisvortrag zum 31.12.2024:    266.050,20 € (Überdeckung) 
 
4. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt (§ 27 Abs. 3 Satz 4 EigBGes). 
 
5. Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Verwendung 
der Jahresergebnisse ist unverzüglich öffentlich bekannt zu machen (§ 27 Abs. 4 Satz 1 
EigBGes). 
In der Bekanntmachung ist der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers im Wortlaut mit 
Datum anzugeben (§ 27 Abs. 4 Satz 1 EigBGes). 
 
6. Im Anschluss an die Bekanntmachung sind der Jahresabschluss und der Lagebericht 
mindestens für ein Jahr im Internet zu veröffentlichen; in der Bekanntmachung ist auf die 
Veröffentlichung hinzuweisen (§ 27 Abs. 4 Satz 4 EigBGes). 
 
Abstimmungsergebnis: 
beschlossen 
 
 
Gemeindevorstand 

 
am 17.11.2025 

GV/155/2021-2026 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: 
 
1. Die Ergebnisse der handelsrechtlichen Jahresergebnisse der Gemeindewerke 
Niedernhausen werden für das Wirtschaftsjahr 2024 für die beiden Teilbetriebe wie folgt 
festgestellt: 
 

a) Wasserversorgung  -52.863,78 € (Verlust) 
b) Abwasserbeseitigung 66.545,65 € (Gewinn) 

 
2. Die Verwendung/Behandlung der handelsrechtlichen Jahresergebnisse 2024 wird in den 
Teilbetrieben wie folgt vorgenommen: 

  
a) Wasserversorgung 
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage   52.863,78 € 
 b) Abwasserbeseitigung 
Einstellung in die Allgemeine Rücklage   66.545,65 € 

 
3. Die gebührenrechtlichen Ergebnisse (nach KAG-Nachkalkulation) werden zum 
31.12.2024 wie folgt festgestellt: 
 
 a) Wasserversorgung 
 kumulierter KAG-Ergebnisvortrag zum 31.12.2023:          -65.655,65 € (Unterdeckung) 
 KAG-Jahresergebnis 2024:                                                -76.813,26 € (Unterdeckung) 



 kumulierter KAG-Ergebnisvortrag zum 31.12.2024:         -142.468,91 € (Unterdeckung) 
 
 b) Abwasserbeseitigung 
 kumulierter KAG-Ergebnisvortrag zum 31.12.2023:          398.866,54 € (Überdeckung) 
 KAG-Jahresergebnis 2024:                                              -132.816,34 € (Unterdeckung) 
 kumulierter KAG-Ergebnisvortrag zum 31.12.2024:  266.050,20 € (Überdeckung) 
 
4. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt (§ 27 Abs. 3 Satz 4 EigBGes). 
 
5. Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Verwendung 
der Jahresergebnisse ist unverzüglich öffentlich bekannt zu machen (§ 27 Abs. 4 Satz 1 
EigBGes). 
In der Bekanntmachung ist der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers im Wortlaut mit 
Datum anzugeben (§ 27 Abs. 4 Satz 1 EigBGes). 
 
6. Im Anschluss an die Bekanntmachung sind der Jahresabschluss und der Lagebericht 
mindestens für ein Jahr im Internet zu veröffentlichen; in der Bekanntmachung ist auf die 
Veröffentlichung hinzuweisen (§ 27 Abs. 4 Satz 4 EigBGes). 
 
Abstimmungsergebnis: 
beschlossen 
 
 
Haupt- und Finanzausschuss 

 
am 03.12.2025 

HFA/033/2021-2026 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: 
 
1. Die Ergebnisse der handelsrechtlichen Jahresergebnisse der Gemeindewerke 
Niedernhausen werden für das Wirtschaftsjahr 2024 für die beiden Teilbetriebe wie folgt 
festgestellt: 
 

a) Wasserversorgung  -52.863,78 € (Verlust) 
b) Abwasserbeseitigung 66.545,65 € (Gewinn) 

 
2. Die Verwendung/Behandlung der handelsrechtlichen Jahresergebnisse 2024 wird in den 
Teilbetrieben wie folgt vorgenommen: 

  
a) Wasserversorgung 
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage   52.863,78 € 
 b) Abwasserbeseitigung 
Einstellung in die Allgemeine Rücklage   66.545,65 € 

 
3. Die gebührenrechtlichen Ergebnisse (nach KAG-Nachkalkulation) werden zum 
31.12.2024 wie folgt festgestellt: 
 
 a) Wasserversorgung 
 kumulierter KAG-Ergebnisvortrag zum 31.12.2023:          -65.655,65 € (Unterdeckung) 
 KAG-Jahresergebnis 2024:                                                -76.813,26 € (Unterdeckung) 
 kumulierter KAG-Ergebnisvortrag zum 31.12.2024:         -142.468,91 € (Unterdeckung) 
 
 b) Abwasserbeseitigung 
 kumulierter KAG-Ergebnisvortrag zum 31.12.2023:          398.866,54 € (Überdeckung) 
 KAG-Jahresergebnis 2024:                                              -132.816,34 € (Unterdeckung) 



 kumulierter KAG-Ergebnisvortrag zum 31.12.2024:  266.050,20 € (Überdeckung) 
 
4. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt (§ 27 Abs. 3 Satz 4 EigBGes). 
 
5. Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Verwendung 
der Jahresergebnisse ist unverzüglich öffentlich bekannt zu machen (§ 27 Abs. 4 Satz 1 
EigBGes). 
In der Bekanntmachung ist der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers im Wortlaut mit 
Datum anzugeben (§ 27 Abs. 4 Satz 2 EigBGes). 
 
6. Im Anschluss an die Bekanntmachung sind der Jahresabschluss und der Lagebericht 
mindestens für ein Jahr im Internet zu veröffentlichen; in der Bekanntmachung ist auf die 
Veröffentlichung hinzuweisen (§ 27 Abs. 4 Satz 4 EigBGes). 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 9  Nein 0  Enthaltung 0   
 
 
Gemeindevertretung 

 
am 10.12.2025 

GemV/034/2021-2026 
 
Beschluss: 
 
1. Die Ergebnisse der handelsrechtlichen Jahresergebnisse der Gemeindewerke 
Niedernhausen werden für das Wirtschaftsjahr 2024 für die beiden Teilbetriebe wie folgt 
festgestellt: 
 

a) Wasserversorgung  -52.863,78 € (Verlust) 
b) Abwasserbeseitigung 66.545,65 € (Gewinn) 

 
2. Die Verwendung/Behandlung der handelsrechtlichen Jahresergebnisse 2024 wird in den 
Teilbetrieben wie folgt vorgenommen: 

  
a) Wasserversorgung 
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage   52.863,78 € 
 b) Abwasserbeseitigung 
Einstellung in die Allgemeine Rücklage   66.545,65 € 

 
3. Die gebührenrechtlichen Ergebnisse (nach KAG-Nachkalkulation) werden zum 
31.12.2024 wie folgt festgestellt: 
 
 a) Wasserversorgung 
 kumulierter KAG-Ergebnisvortrag zum 31.12.2023:          -65.655,65 € (Unterdeckung) 
 KAG-Jahresergebnis 2024:                                                -76.813,26 € (Unterdeckung) 
 kumulierter KAG-Ergebnisvortrag zum 31.12.2024:         -142.468,91 € (Unterdeckung) 
 
 b) Abwasserbeseitigung 
 kumulierter KAG-Ergebnisvortrag zum 31.12.2023:          398.866,54 € (Überdeckung) 
 KAG-Jahresergebnis 2024:                                              -132.816,34 € (Unterdeckung) 
 kumulierter KAG-Ergebnisvortrag zum 31.12.2024:  266.050,20 € (Überdeckung) 
 
4. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt (§ 27 Abs. 3 Satz 4 EigBGes). 
 
5. Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Verwendung 
der Jahresergebnisse ist unverzüglich öffentlich bekannt zu machen (§ 27 Abs. 4 Satz 1 
EigBGes). 



In der Bekanntmachung ist der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers im Wortlaut mit 
Datum anzugeben (§ 27 Abs. 4 Satz 2 EigBGes). 
 
6. Im Anschluss an die Bekanntmachung sind der Jahresabschluss und der Lagebericht 
mindestens für ein Jahr im Internet zu veröffentlichen; in der Bekanntmachung ist auf die 
Veröffentlichung hinzuweisen (§ 27 Abs. 4 Satz 4 EigBGes). 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 33  Nein 0  Enthaltung 0   
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